
 „Die Politik nimmt die Verbesserung des Klimas aber nun 
als Ausrede, um sich um das Thema überhaupt nicht mehr 
zu kümmern, während gerade wegen der Nichterfüllung der 
Minderheitenrechte durch Jahrzehnte der slowenischen 
Minderheit in Kärnten das Verschwinden droht“, heißt es 
abschließend. 

 „Es ist nicht Aufgabe des Vereines der Juristen, dass er als 
`politischer Aktivist` auftritt.“ 

 

Artikel 7 „immer mehr in Gefahr“ 

(Auszugsweise aus: volksgruppen.orf.at/slovenci/meldungen,11.05.2023) 

Anlässlich des Jahrestages der Unterzeichnung des Österreichischen 
Staatsvertrages am 15. Mai mit seinem Artikel 7, der grundlegenden 
Bestimmung über den Minderheitenschutz der Kärntner Sloweninnen und 
Slowenen, betont der Verein der Kärntner slowenischen Juristen/ Društvo 
koroških slovenskih pravnikov (DKSP), dass diese Bestimmung immer mehr in 
Gefahr gerät. 

„Hinsichtlich der Amtssprache und der zweisprachigen Topographie hat 
Österreich die Anwendbarkeit des Artikel 7 schon verdrängt, indem im 
Volksgruppengesetz Bestimmungen im Verfassungsrang beschlossen wurden, 
welche – innerstaatlich – den Artikel 7 verdrängen“, heißt es in der 
Aussendung des DKSP. 

Und weiter: „Diese Bestimmungen entsprechen zwar nicht dem, was der Artikel 
7 vorsieht und führen zu einer wesentlichen Einschränkung der 
Minderheitenrechte, der Volksgruppe ist aber wegen des Verfassungsranges 
der Rechtsweg abgeschnitten worden.“ 

In amtlichen Berichten über die Grundlagen der Verwendung des 
Slowenischen als Amtssprache berücksichtigen die österreichischen Organe 
den Artikel 7 nicht mehr und erwähnen ihn nicht einmal, betont der 
Juristenverein. Die Praxis zeige, „dass bei einem Großteil der Ämter, wo 
Slowenisch als Amtssprache zugelassen ist, es keine Beamten gibt, welche in 
der Lage wären Slowenisch zu verwenden. Diese Möglichkeit ist so unattraktiv 
geworden, dass sie kaum nachgefragt wird“. 

Der Verein der Kärntner slowenischen Juristen/ Društvo koroških slovenskih 
pravnikov (DKSP) erwähnt u.a. noch die Gerichtssprache und die 
zweisprachige Topographie. 

„Nachdem Österreich die Anwendbarkeit des Artikel 7 Abs. 3 ausgehebelt 
hatte, ist nun offenbar Abs. 2 an der Reihe, wo das Recht auf 
Elementarunterricht in slowenischer Sprache geregelt ist“, schreibt der DKSP 
weiter. „Die Kindergärten sind schon längst Teil des Elementarunterrichtes, ein 
Recht auf zweisprachige Erziehung in den Kindergärten gibt es aber nicht, 



ebenso ist die Ausbildung und die Anerkennung der Qualifikation der 
zweisprachigen Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen nirgends 
geregelt.“ 

„Verbesserung des Klimas als Ausrede“ 
„Gerade anlässlich von Jahrestagen hält die Politik gerne fest, dass das Klima 
zwischen der Volksgruppe und der Mehrheitsbevölkerung in Kärnten sich 
wesentlich verbessert hat, was den Tatsachen entspricht. Die Politik nimmt die 
Verbesserung des Klimas aber nun als Ausrede, um sich um das Thema 
überhaupt nicht mehr zu kümmern, während gerade wegen der Nichterfüllung 
der Minderheitenrechte durch Jahrzehnte der slowenischen Minderheit in 
Kärnten das Verschwinden droht“, heißt es abschließend. 

Leserbrief des RA Dr. Franzi Serajnik 

Reaktion auf den Artikel „Artikel 7 in Gefahr“ 
(aus Novice, Klagenfurt, Nr.19, S. 4; 19.5. 2023; Auszugsweise 
Übersetzung; A.d.Ü.) 
(Scheinbar gefallen das Gehabe und die Aktionen des Vorsitzenden des 
Vereines slow. Juristen nicht allen Mitgliedern. Offensichtlich wollen diese 
weniger politische Aussagen als Sachkompetenz kommuniziert wissen. 
A.d.Ü.) 
 
 „Die Aussendung hat wohl der Vorsitzende des Vereines der Juristen 

Rudi Vouk vorbereitet, leider war ich aber als Ausschussmitglied, wie 
schon einige Male davor, darüber nicht informiert.“ 

 „Es ist nicht wahr, dass es seit damals (2011, Ortstafelkompromiss, 
A.d.Ü.) keine Fortschritte hinsichtlich der Minderheitengesetzgebung gab. 
(…)“ 

 „Als Juristen müssen wir deshalb unterscheiden, was rechtliche Fakten 
sind und was politische Forderungen oder Wünsche der Minderheit.“ 

 „Der Verein der Kärntner slowenischen Juristen sollte, solange es ihn 
noch gibt, bei seinen Erklärungen den Anschein der Fachkompetenz 
wahren, wenn er wünscht, dass ihn wenigstens die Kärntner Slowenen 
ernst nehmen, wenn nicht auch die österreichische Öffentlichkeit, was 
noch besser wäre.“ 

 „Es ist nicht Aufgabe des Vereines der Juristen, dass er als `politischer 
Aktivist` auftritt.“ 

In den Novice, Klagenfurt, Nr.20, (S.4; 26.5. 2023; Auszugsweise 
Übersetzung; A.d.Ü.) unterstützt Marjan Pipp aus Wien R. Vouk mit 
folgender Meinung: 
„(…) Ist es vielleicht nicht mehr legitim, dass der DKSP auf diese überaus 
besorgniserregende Politik der Bekämpfung von Grundrechten aufmerksam 
macht? Die Selbstzensur erscheint mir auf jeden Fall fehl am Platz, auch die 
Fachwelt ist aufgerufen, ohne Maulkorb ihre Kritik, auch ihre Sichtweisen 
und Forderungen in politischen Fragen zu äußern.“ 
 
In den Novice, Klagenfurt, Nr.21, (S.4; 2.6. 2023; Auszugsweise 
Übersetzung; A.d.Ü.) meldet sich noch einmal F. Serajnik zu Wort: 



„(…) Die Lage hinsichtlich der Minderheitenrechte aus dem Artikel 7 des 
Österreichischen Staatsvertrages war praktisch noch nie besser als heute. 
(…) Etwas anderes aber ist die Frage, welchen politischen Zugang soll die 
Minderheit wählen: soll sie versuchen, auch mit dem Dialog noch möglichst 
mehr zu erzielen oder aber soll sie ihre `Opferehre` wegen der teilweise 
realen teilweise eingebildeten Nichterfüllung der Rechte beweisen. (…)“ 
 

 


